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Erwägungen

E. 1.1
Die Vorinstanz hat die Klageantwort der Pensionskasse des Staatspersonals (auch) als
Widerklage auf Rückerstattung von Fr. 38'046.90 abzüglich einer Rentenverrechnung von
Fr. 6'910.- per 31. August 2008 aus Überversicherung betrachtet, was der
Beschwerdegegner als offensichtlich aktenwidrig bestreitet. Dazu ist er berechtigt, auch
wenn er nicht selber Beschwerde erhoben hat, da das Begehren der Beschwerdeführerin auf
Gutheissung der Widerklage im Umfang des von ihr zur Verrechnung gebrachten Betrags
von Fr. 24'925.40 lautet. Er kann Nichteintreten darauf oder dessen vollumfängliche oder
teilweise Abweisung beantragen (RDAF 2005 II S. 335, 2A.121/2004 E. 4; vgl. auch Urteil
9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 4.1).

E. 1.2.1
Ob die Beschwerdeführerin mit der Klageantwort widerklageweise eine
Rückerstattungsforderung geltend machte, beurteilt sich durch Auslegung des
Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen
Begründung (Urteil 4P.266/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 1.3 mit Hinweisen). Keine
Widerklage liegt vor, wenn lediglich die klageweise erhobenen Ansprüche negiert werden,
ohne dass gleichzeitig eigene, davon verschiedene Begehren gestellt werden ( BGE 121 V
311 E. 3a S. 316; ZBl 90/1989 S. 83, A.188/1987 E. 6). Soweit in diesem Zusammenhang
kantonales (Zivilprozess-)Recht zur Anwendung gelangt, ist die Überprüfungsbefugnis des
Bundesgerichts im Wesentlichen auf Willkür beschränkt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 133
III 462 E. 2.3 S. 466; Pra 2003 Nr. 15 S. 70, 4P.32/2002 E. 2.4).

E. 1.2.2
Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Klageantwort vor Vorinstanz begründet, weshalb
eine Rückerstattungspflicht in der Höhe von Fr. 38'046.90 bestehe, und unter der
Überschrift "Gesetzliche Grundlagen" festgehalten, "der hier vorliegende Antrag auf
Rückerstattung aus Überversicherung" sei nicht verjährt. Der Begriff Widerklage wurde
jedoch nirgends in der Eingabe erwähnt. Es kommt dazu, dass die Beschwerdeführerin
ausführte, der Versicherte sei gehalten, eine "Rückerstattungsaufforderung seitens der
Pensionskasse direkt beim Verwaltungsgericht anzufechten". Sie war somit offensichtlich
der Auffassung, nicht selber klagen zu müssen, um zu ihrem (Rückforderungs-)Recht zu
kommen, was gegen den Willen zur widerklageweisen Geltendmachung ihres behaupteten
Anspruchs spricht. Von einem solchen Verständnis ging zumindest anfänglich offenbar
auch die Vorinstanz aus, welche dem Kläger keine Frist zur Beantwortung der Widerklage
ansetzte, wie dies Art. 163 Abs. 2 der Zivilprozessordnung vom 28. April 1953 (SGF 270.1,
anwendbar gemäss Art. 101 des Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die
Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF 150.1] in Verbindung mit Art. 73 Abs. 2 BVG )



vorschreibt. Mit der vorinstanzlichen Anzeige des Eingangs der Klageantwort und deren
Zustellung wurde dem Beschwerdegegner ausdrücklich und lediglich Frist zur Einreichung
einer Replik eingeräumt, wie er richtig vorbringt.

Unter diesen Umständen muss die vorinstanzliche Rechtsauffassung, die
Beschwerdeführerin habe mit der Klageantwort auch Widerklage auf Rückerstattung von zu
viel ausgerichteten Invalidenleistungen erhoben, als bundesrechtswidrig bezeichnet werden.
Deren Vorbringen in den vorinstanzlichen Rechtsschriften sind daher als blosse
Verrechnungserklärungen gegenüber der eingeklagten Forderung auf Nachzahlung der in
der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 zu wenig ausbezahlten Invalidenleistungen
anzusehen.

E. 1.3
Prozessthema ist somit einzig, ob die Vorinstanz die Rückforderung der
Beschwerdeführerin wegen Überentschädigung zu Unrecht lediglich im Betrag von Fr.
6'782.- zur Verrechnung mit der Nachzahlungsforderung des Beschwerdegegners (Fr.
18'515.10 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli 2007) zugelassen hat (hinten E. 3). Hingegen ist
nicht zu prüfen, ob der Rückerstattungsanspruch mit dem laufenden Rentenanspruch ab 1.
Juli 2008 verrechenbar ist. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

E. 2.1
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner grundsätzlich Anspruch auf Nachzahlung
von in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 zu wenig ausgerichteten
Invalidenleistungen in der Höhe von Fr. 18'515.40 (= 6 x Fr. 483.- [1. Juli bis 31. Dezember
2006] + 12 x Fr. 971.- [2007] + 6 x Fr. 660.90 [1. Januar bis 30. Juni 2008]) einschliesslich
Zins von 5 % ab 16. Januar 2008 (Datum der Klageerhebung) hat. Den von der
Beschwerdeführerin verrechnungsweise geltend gemachten Rückerstattungsanspruch aus
Überentschädigung in den Jahren 2003 bis 2007 von Fr. 38'046.90 (= Fr. 11'244.- [2003] +
Fr. 11'304.- [2004] + Fr. 11'472.- [2005] + Fr. 3'649.50 [2006] + Fr. 377.40 [2007]) hat die
Vorinstanz als ausgewiesen erachtet. Die Beschwerdeführerin präzisiert, dass die richtige
Höhe der Invalidenleistungen zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. Juni 2008 in der
Überentschädigungsberechnung bereits berücksichtigt wurde.

E. 2.1.1
Der Beschwerdegegner rügt die Überversicherungsberechnung der Beschwerdeführerin als
offensichtlich falsch. Der massgebliche Art. 29 des Gesetzes vom 29. September 1993 über
die Pensionskasse des Staatspersonals (PKG; SGF 122.73.1) sehe keine
Überentschädigungsgrenze bei einem Ersatzeinkommen von 90 % vor. Dieses Vorbringen
ist nicht stichhaltig. Gemäss Art. 29 PKG kürzt die Pensionskasse ihre Leistungen bei
Invalidität oder Tod, wenn Leistungen kumuliert werden, die dem Versicherten oder seinen
Hinterbliebenen ungerechtfertigte Vorteile verschaffen oder mit Leistungen der Unfall-
oder der Militärversicherung zusammentreffen (Satz 1). Unter Kumulieren und
ungerechtfertigter Vorteil ist dasselbe zu verstehen wie in der Gesetzgebung des Bundes
(Satz 3). Damit wird insbesondere auf Art. 24 Abs. 1 BVV 2 Bezug genommen, der die
Überentschädigungsgrenze (im obligatorischen Bereich zwingend) auf 90 % des
mutmasslich entgangenen Verdienstes festlegt, was auch der Beschwerdegegner - zu Recht
- nicht bestreitet. Was er indessen verkennt, ist die Tatsache, dass Art. 24 Abs. 1 BVV 2
bereits seit 1. Januar 1985 in Kraft steht und seither weder textlich noch inhaltlich geändert
worden ist. Die Überentschädigungsgrenze von 90 % des mutmasslich entgangenen



Verdienstes galt somit schon bei Inkrafttreten des kantonalen Pensionskassengesetzes am 1.
Januar 1994 und nicht erst seit 1. Januar 2003. Damit ist seinem einzigen Argument, dem
kantonalen Gesetzgeber habe am 1. Januar 1994 nicht bewusst sein können, was der
eidgenössische Gesetzgeber viele Jahre später für das BVG-Obligatorium vorsehen werde,
der Boden entzogen.

E. 2.1.2
Im Weitern bringt der Beschwerdegegner vor, die "Gegenforderung" der
Beschwerdeführerin sei weder ansatzweise substanziiert noch bewiesen worden. In der
Klageantwort würden Zahlen für die einzelnen Jahre genannt, ohne die Berechnung dieser
Zahlen aufzuzeigen oder zu belegen. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die
Vorinstanz ist zwar ohne nähere Begründung von einer korrekten Berechnung des
Rückforderungsbetrages ausgegangen. Dies bedeutet indessen nicht, dass der
Beschwerdegegner sich seinerseits mit einer pauschalen Bestreitung begnügen darf (vgl.
Urteile 9C_314/2008 vom 25. August 2008 E. 3.2 und B 11/06 vom 2. August 2007 E. 4).
Die Rückforderung entspricht betraglich der Differenz zwischen den tatsächlich
ausbezahlten und den reglementarisch geschuldeten Invalidenleistungen unter
Berücksichtigung einer allfälligen Überentschädigung. Die Höhe der jährlichen
Überversicherung ergibt sich aus den den Schreiben der Beschwerdeführerin vom 13. Juli
2006, 9. Januar und 6. Februar 2008 beigelegten Berechnungsunterlagen. Die Höhe der
geschuldeten und der effektiv ausbezahlten Leistungen darf als bekannt vorausgesetzt
werden. Unter diesen Umständen oblag es dem Beschwerdegegner, und zwar bereits in der
vorinstanzlichen Replik, wenigstens Anhaltspunkte zu nennen, welche Zweifel an der
Richtigkeit der Berechnung des Rückforderungsbetrages wecken konnten, was er indessen
nicht getan hat.

E. 2.2
Ausser Frage steht sodann, dass der Nachzahlungsanspruch des Beschwerdegegners bei
Klageeinreichung noch nicht verjährt war. Demgegenüber war nach Auffassung der
Vorinstanz der Rückforderungsanspruch der Beschwerdeführerin am 9. Mai 2007 verjährt.
Mit der Mitteilung der IV-Stelle vom 9. Mai 2006 über die Herabsetzung der halben Rente
auf eine Viertelsrente habe die beklagte Vorsorgeeinrichtung Kenntnis von der zusätzlichen
Erwerbstätigkeit des Klägers und damit von einer allfälligen Überentschädigung erhalten.
Diese Feststellung ist insofern offensichtlich unrichtig, als das besagte Schreiben keine
Angaben zum Grund der beabsichtigten Rentenherabsetzung enthielt, insbesondere keine
selbständige Erwerbstätigkeit des Versicherten erwähnte, wie die Beschwerdeführerin
vorbringt. Dieser Sachverhalt ergab sich erst aus der Begründung der Verfügung, welche
der Vorsorgeeinrichtung am 11. Juli 2006 zuging. Frühestens in diesem Zeitpunkt konnte
sie effektiv Kenntnis vom Rückerstattungsanspruch haben ( Art. 35a Abs. 2 BVG und Art.
49 Abs. 2 Ziff. 4 BVG [bis 31. Dezember 2004: Art. 67 Abs. 1 OR ]; SVR 2007 BVG Nr.
18 S. 61, B 55/05 E. 4.1).

Dies bedeutet, dass die mit den zu hohen monatlichen Auszahlungen entstandene
Rückforderung (Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008 E. 3.3) für die Zeit vom 1. Januar
2003 bis 30. Juni 2006 am 11. Juli 2007 verjährt war. Mit Bezug auf die danach zu viel
ausgerichteten Leistungen trat die Verjährung jeweils ein Jahr später ein. Die
Rückforderung der 2007 zu viel ausgerichteten Summe von Fr. 377.40 (vorne E. 2.1)
verjährte somit spätestens Ende 2008. Inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund der



Tatsache, dass ihr der neue Jahreslohn des Beschwerdegegners vom Kanton am Ende des
Vorjahres mitgeteilt wurde, zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis vom Schaden infolge
Überentschädigung haben konnte, wie der Beschwerdegegner vorbringt, ist nicht einsehbar.

E. 3.1
Nach dem hier sinngemäss anwendbaren Art. 120 Abs. 3 OR ( BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S.
135; 128 V 50 E. 4a S. 53) kann eine verjährte Forderung, insbesondere auch eine
Rückforderung von Leistungen der beruflichen Vorsorge (SVR 2007 BVG Nr. 18 S. 61, B
55/05 E. 5.1), zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der andern
Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. Massgebend ist somit nicht,
ob die Forderung in dem Zeitpunkt verjährt ist, in welchem der Gläubiger die Verrechnung
effektiv geltend macht ( Art. 124 OR ), sondern ob sie verjährt war, als sie hätte verrechnet
werden können (Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008 E. 3.3; SJ 1987 S. 30, C 53/1986
E. 3b).

E. 3.2.1
Die Vorinstanz hat erwogen, gemäss Art. 25 Abs. 1 PKG würden die Renten spätestens am
Ende des jeweiligen Monats ausbezahlt und damit auch fällig. Zum Zeitpunkt der
Verjährung der Rückforderung am 9. Mai 2007 seien somit die laufenden Renten nur bis
und mit April 2007 fällig geworden. Die Verrechnung sei deshalb mit den laufenden Renten
von Juli 2006 bis April 2007 (recte: den in diesem Zeitraum zu wenig ausbezahlten
Leistungen) zulässig. Dies entspreche insgesamt einem Betrag von Fr. 6'782.- (6 x Fr. 483.-
+ 4 x Fr. 971.-).

E. 3.2.2
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 120 Abs. 3 OR falsch angewendet.
Die Rückforderung aus Überversicherung sei bei der Auszahlung der zu hohen Leistungen
ab Januar 2003 entstanden und hätte ab diesem Moment mit den laufenden
Rentenzahlungen (inkl. der auf dieselben Betreffnisse bezogenen Nachzahlungsansprüche)
verrechnet werden können. Dass mangels Kenntnis einer Überversicherung eine
Verrechnung tatsächlich nicht stattgefunden habe, sei nicht entscheidend. Bei
Dauerleistungen müsse eine Rückforderung auch nach Eintritt der Verjährung mit danach
fällig werdenden Betreffnissen verrechnet werden können. Die gegenteilige Auffassung
könne nicht die ratio legis von Art. 120 Abs. 3 OR sein, zumal sich dessen Wortlaut nicht
entnehmen lasse, dass die vor dem Verjährungseintritt verrechenbar gewesene und die
später tatsächlich verrechnete Rückforderung nicht nur in Bezug auf das Rentenstammrecht,
sondern auch hinsichtlich des Rentenbetreffnisses identisch sein müssen. Dieses
Verständnis liege auch der Rechtsprechung zugrunde (vgl. etwa den Sachverhalt aus dem
Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008) und entspreche der Lehre (vgl. Hans Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, S. 352 N. 947).

E. 3.3
Da es vorliegend nur um die Verrechnung des Rückerstattungsanspruchs mit dem
Nachzahlungsanspruch geht (vorne E. 1.3), kann offenbleiben, ob bei Dauerleistungen eine
Rückforderung auch nach Eintritt der Verjährung mit erst danach fällig werdenden
Betreffnissen verrechnet werden kann, wie die Beschwerdeführerin dafürhält. Immerhin ist
darauf hinzuweisen, dass diese Frage in SVR 2007 BVG Nr. 18 S. 61, B 55/05 E. 5.1
verneint wurde. Zudem sprechen weder der Wortlaut von Art. 120 Abs. 3 OR noch Sinn
und Zweck des Rechtsinstituts der Verjährung, dass ein Anspruchsberechtigter nicht



jahrelang mit der Geltendmachung seines Rechts zuwarten können soll, obschon er den
Pflichtigen kennt und sich auch über den Umfang des Schadens Rechenschaft geben kann (
BGE 115 II 42 E. 2b S. 50 mit Hinweis), für die Auffassung der Beschwerdeführerin.
Abgesehen davon hatte sie nach Kenntnis von der Überversicherung ein Jahr Zeit, um die
Verjährungsfrist zu unterbrechen und danach nicht mehr als die reglementarisch
geschuldeten Invaliditätsleistungen auszurichten.

Wie in E. 2.2 dargelegt, verjährte die Rückforderung für die im Zeitraum vom 1. Januar
2003 bis 30. Juni 2006 zu viel ausgerichteten Rentenleistungen spätestens am 11. Juli 2007.
Daraus folgt, dass der Ende Juni 2006 bestandene Rückerstattungsanspruch (Fr. 11'244.-
[2003] + Fr. 11'304.- [2004] + Fr. 11'472.- [2005] + ½ x Fr. 3'649.50 [1. Januar bis 30. Juni
2006] = Fr. 35'844.75) mit dem Nachzahlungsanspruch lediglich für die Monate Juli 2006
bis Juni 2007 von Fr. 8'724.- (= 6 x Fr. 483.- + 6 x Fr. 971.-) zur Verrechnung gebracht
werden kann. Da die Rückforderung für die Monate Juli 2006 bis Dezember 2007 jeweils
nach einem Jahr verjährte, können die betreffenden Beträge von monatlich je Fr. 304.10
(Fr. 3'649.-/12) resp. Fr. 31.45 (Fr. 377.40/12), somit insgesamt Fr. 2'202.- (= 6 x Fr. 304.10
+ 12 x Fr. 31.45) mit den nachzuzahlenden (höheren) Invalidenleistungen von je Fr. 971.-
für die Monate Juli bis Dezember 2007 resp. je Fr. 660.90 für die Monate Januar bis Juni
2008 verrechnet werden. Damit reduziert sich der in Dispositiv-Ziffer II des angefochtenen
Entscheids festgesetzte Nachzahlungsbetrag von Fr. 11'733.40 (ohne Zins) auf Fr. 7'589.40
(= Fr. 18'515.40 - [Fr. 8'724.- + Fr. 2'202.-]).

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten zu drei Fünfteln der
Beschwerdeführerin und zu zwei Fünfteln dem Beschwerdegegner aufzuerlegen ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Dieser hat Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 2
BGG ).
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